
Grenze für die Aufstellung der Photovoltaik-Module
(200 m - Korridor zur Bahnlinie)

485

LEGENDE BESTAND

Acker, A11, 2 WP

meso- bis eutrophe, geringwertige Gras- und Krautfluren, artenarm, z.T.
straßenbegleitend, V51, 3 WP

Flurweg, Schotter, z.T. bewachsen, V32, 1 WP

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Vorhabenbezogenen
Bebauungsplans mit integrierter Grünordnung und Vorhaben- und
Erschließungsplans

BEWERTUNG DES EINGRIFFS:

vom Eingriff beanspruchte Fläche: 12.031 m²

vorhandene Gehölzbestände unterschiedlicher Ausprägung, entlang
des Wöllander Grabens umfangreiche Feuchtgehölzbestände

Grünland intensiv, G11, 3 WP

20-kV-Freileitung

Biotop der Biotopkartierung

abgebrochener Baum mit begleitenden Ruderalfluren

Bahnstrecke, Industriegleis

Gartengrundstück mit Gehölzbestand

Wöllander Graben mit umfangreichen Feuchtgehölz-
beständen, überwiegend in der Biotopkartierung erfasst

Teich

schmale Hecke aus Schlehe und Schwarzer Holunder

Bodendenkmal des BLfD

bestehende PV-Freiflächenanlage

bestehende Ausgleichs-/Ersatzfläche

Von der Anlage beanspruchte Fläche: 12.031 m²
GRZ 0,5,
Tatsächliche überbaute Fläche: Modulfläche, Speicher + Trafo  = 4.342 m²
Grundstücksfläche (Geltungsbereich): 12.590 m²
Tatsächliche Grundflächenzahl 0,36, damit wird maximale GRZ von 0,5 eingehalten.

Alle Kriterien gemäß dem Schreiben des StMB vom 05.12.2024 (Bauplanrechtliche
Eingriffsregelung, Punkt II) sind erfüllt, sodass es sich um eine unerhebliche
Beeinträchtigung handelt und kein weiterer Ausgleich erforderlich ist.

Flächen für Minimierungsmaßnahmen: 250 m²
Grünflächen: 309 m²

Mulden, bis -0,4 tief

Grünweg, z.T. bewachsen, V331, 3 WP

vorhandene Flurgrenze mit Flurnummer

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Vorhabenbezogenen
Bebauungs- und Grünordnungsplans

6. SONSTIGE PLANZEICHEN

5. PLANUNGEN, NUTZUNGSREGELUNGEN UND MASSNAHMEN
    ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG DER LANDSCHAFT

3. BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN

Baugrenze i. S. v. § 23 Abs. 3 BauNVO  (Aufstellung
Trafo- und Übergabestationen, Energiespeicher)

B Planzeichen als Hinweis

geplante Zufahrt

vorhandener Flurweg, Straße

Nutzungsschablone

Größe der maximal zulässigen Grundfläche für Gebäude einschließlich
Nebenanlagen (Gesamtfläche) in m²300 m²

Höhenlinien in m NN

vorhandene Gehölzbestände ausserhalb des
Geltungsbereichs

Minderungsmaßnahme:
Wurzelstock- bzw. Totholzhaufen und/oder Steinhaufen aus Grobmaterial,
Kantenlänge 200-400 mm, feinerdefrei, mit jeweils mindestens 3 m³ Volumen

Biotop der Biotopkartierung Bayern

20-kV- Freileitung mit beidseitigem Schutzbereich

mäßiger Abfluss

Überschwemmungsgefahren - Oberflächenabfluß und Sturzflut
Potenzielle Fließwege bei Starkregen (Umweltatlas Bayern)

Schleppkurve LKW mit Anhänger

maximale Höhe der Gebäude in m (Traufhöhe) der Trafostation (als Fertigbeton-
Containerstation) und Batterie-Energiespeichersysteme (40-Fuß-Container),
max. 4,0 m über geplanter Geländeoberfläche bei Mitte Gebäude

maximale Höhe der Module (höchste OK der Module über geplanter
Geländeoberfläche bei Mitte Modultisch)

  GR

TH  = 4,0m

H  = 3,9 m

vorhandene Bahntrasse

vorhandene 20-kV- Erkabel mit beidseitigem
Schutzbereich zum Netzanschlußpunkt

gepl. Kabeltrasse

Bodendenkmal D-3-6738-0056 als  "Archiv für Boden" gemäß § 9
Abs. 1 Nr. 20 BauGB und als Denkmal gemäß § 9 Abs. 6 BauGB

best. PV-Freiflächenanlage mit Einzäunung

geplante Einzäunung und Tor

geplante Flächen der Modultische für Photovoltaik-Module

Fläche für Trafostation / Übergabeschutzstation und Batteriespeicher

Art der baulichen
Nutzung

Grund-
flächenzahl

Größe der max. zulässigen
Grundfläche für Gebäude
(Gesamtfläche)

max. Höhe der
Modultische

max. Höhe der
Gebäude

starker Abfluss

Umgrenzung von Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung der
Landschaft, Zweckbestimmung: Minderungsmaßnahmen

4. GRÜNFLÄCHEN

private Grünfläche

Wöllander Graben mit umfangreichen Feuchtgehölz-
beständen, überwiegend in der Biotopkartierung erfasst

vorläufig gesicherte Überschwemmungsgebiete und
Hochwassergefahren HQ 100

vorläufig gesicherte Überschwemmungsgebiete und
Hochwassergefahren HQ 100

Minderungsmaßnahme: extensive Nutzung des Wiesenbestandes mit 2-maliger
Mahd pro Jahr, 1. Mahd nicht vor 15.07. des Jahres, Verzicht auf Düngung,
Pflanzenschutz und sonstige Meliorationsmassnahmen; Abtransport des
Mähguts von der Fläche

Minderungsmaßnahme: Anlage von Mulden bis 40 cm unter derzeitigen Gelände
zur Erhöhung der Standortfeuchte und der Strukturvielfalt und zur Schaffung von
Hochwasser- Retentionsraum; Einsaat einer standortangepassten Wiesenmischung
für Feuchtstandorte - Berücksichtigung von Altgrasstreifen

mäßig extensiv genutztes, artenarmes Grünland, G211, 6 WP

vorhandene Hecke, zu erhalten

BD

SO
PV

BD

SO
PV

Bodendenkmal Nr.  
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Bodendenkmal Nr.
D-3-6738-0058
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ZUSÄTZLICHE PLANZEICHEN:

Abgrenzung der Flächennutzungsplan - Änderung

LEGENDE:

BESTANDSKRÄFTIGER FLÄCHENNUTZUNGSPLAN
GENEHMIGT AM 20.06.1989

FLÄCHENNUTZUNGSPLAN - ÄNDERUNG VOM 04.02.2026

PLANINHALT: Flächennutzungsplanänderung

03 / 613-1

1 : 5000

04.02.2026

G. Blank

M. Lederer

PLAN-NR.:

MASSSTAB:

DATUM:

GEÄNDERT:

GEZEICHNET:

UNTERSCHRIFT:

BEARBEITET:

Sondergebiet nach § 1 Abs. 2 Nr. 12 i.V.m. § 11 BauNVO
(Sonstiges Sondergebiet), Zweckbestimmung: Photovoltaik
(Photovoltaik - Freiflächenanlage zur Erzeugung elektrischer
Energie)

SO
PV

Ausgleichs- und Ersatzfläche nach § 5 Abs. 2 Nr. 10 BauGB

VERFAHRENSVERMERKE

Änderungsbeschluss
Der Stadtrat der Stadt Burglengenfeld hat in seiner Sitzung vom ................. den Beschluss zur Änderung
des Flächennutzungsplanes nach § 2 BauGB gefasst.

Frühzeitige Behördenbeteiligung
Den beteiligten Trägern öffentlicher Belange wurde gemäß § 4 Abs. 1 BauGB Gelegenheit zur
Stellungnahme auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad
der Umweltprüfung vom .................... bis .................... gegeben.

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange
Den beteiligten Trägern öffentlicher Belange wurde gem. § 4 Abs. 2 BauGB Gelegenheit zur
Stellungnahme zum Entwurf in der Fassung vom ................... innerhalb angemessener Frist vom
.................... bis .................... gegeben.

Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung
Die Bürgerbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB für das Deckblatt des Flächennutzungsplanes in der
Fassung vom ................. hat in der Zeit vom ................... bis ...................... stattgefunden.

Öffentliche Auslegung
Der Entwurf der Änderung des Flächennutzungsplanes in der Fassung vom ........................ wurde mit
Erläuterungsbericht gem. §3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom .................... bis ....................
öffentlich ausgelegt.

Feststellung
Die aufgrund der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange vorgebrachten Einwände wurden vom
Stadtrat Burglengenfeld am .................... abgewogen. Der Stadtrat der Stadt Burglengenfeld hat mit
Beschluss vom .................... die Änderung des Flächennutzungsplanes festgestellt.

Genehmigung
Das Landratsamt Schwandorf hat die Änderung des Flächennutzungsplanes
in der Fassung vom ..................... mit Bescheid vom ..................... Nr. .................... gem. § 6 Abs. 1
BauGB genehmigt.

Ausgefertigt
Burglengenfeld, den ...............................        .................................................................

(Unterschrift, Siegel) Thomas Gesche, 1. Bürgermeister

Wirksamwerden
Die Genehmigung der Änderung des Flächennutzungsplanes durch Deckblatt wurde gem. § 6 Abs. 5
BauGB am .................... ortsüblich bekanntgegeben. Der Flächennutzungsplan mit Begründung wird seit
diesem Tag zu den üblichen Dienststunden im Rathaus zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und über
dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 S.1 und 2 sowie
Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB wurde in der Bekanntmachung hingewiesen. Die Änderung
des Flächennutzungs- planes ist damit wirksam.

Burglengenfeld, den ....................                                              ............................................................
                                                                           (Unterschrift, Siegel) Thomas Gesche, 1. Bürgermeister
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